
GALEXIS, EIN UNTERNEHMEN DER GALENICA GRUPPE

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
gültig ab 1. Januar 2010

1 GELTUNGSBEREICH
Die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen regeln die vertragliche Beziehung zwischen 
Galexis AG (im Folgenden Galexis) und ihren Kunden.
Mit dem Abschluss eines Vertrages (z.B. durch Über-
mittlung einer Bestellung) akzeptiert der Kunde aus-
drücklich die Geschäftsbedingungen von Galexis als
Vertragsbestandteil.

2 LEISTUNGSÜBERSICHT GALEXIS
Galexis ist ein Logistikunternehmen und betreibt
Grosshandel mit Produkten vor allem aus dem Ge-
sundheitsmarkt. 
Produkte, Logistik- und Dienstleistungen von Galexis
werden in den geltenden Broschüren beschrieben und
können von Galexis jederzeit geändert werden. Eben-
falls vorbehalten bleibt eine Ausdehnung des Leis-
tungsangebots von Galexis. 
Galexis steht gegenüber ihren Kunden für die sorgfäl-
tige und vertragsgemässe Erbringung der vereinbarten
Leistungen ein.

2.1 VERTRIEBSMODELLE
LAGERLIEFERUNGEN sind Bestellungen zur Lieferung
von Produkten, die am Lager von Galexis sind. Es wer-
den dabei folgende Lieferarten unterschieden: 
_Abholen der Produkte im Vertriebszentrum von 

Galexis durch den Kunden
_Lieferung an den Kunden durch Galexis im Rahmen

der mit Galexis vereinbarten Liefertouren
_Lieferung ausserhalb der mit Galexis vereinbarten

Liefertouren
_Lieferung per Post
BESORGERAUFTRÄGE sind Aufträge zur Beschaffung
von Produkten, die nicht am Lager von Galexis sind. 
ÜBERWEISUNGSAUFTRÄGE sind Bestellungen, die an
Galexis seitens Lieferanten/Hersteller zur Ausfüh-
rung und Fakturierung an den Kunden übergeben wer-
den. 
DIREKTLIEFERUNGEN sind Bestellungen, die die Liefe-
ranten/Hersteller direkt an die Kunden ausführen,
deren Fakturierung aber durch Galexis erfolgt. 

2.2 DIENSTLEISTUNGEN
VERTRAGSLIEFERUNGEN sind Bestellungen, die an
Galexis seitens Lieferanten/Hersteller nach deren

Ausführung und Fakturierung zum Inkasso übergeben
werden.
DIENSTLEISTUNGEN UND SCHULUNGEN sind Leis-
tungen, die Galexis für ihre Kunden zu den jeweils gül-
tigen Konditionen erbringt. Für das Schulungsangebot
von Galexis gelten die separaten Geschäftsbedingun-
gen (siehe Kursangebot auf www.galexis.com).

3 LIEFERSERVICE
3.1 ALLGEMEINE LIEFERFRISTEN
Soweit für die bestellten Produkte und/oder
Dienstleistungen eine Lieferung durch Galexis verein-
bart wurde, werden diese in der Regel mit der näch-
sten vereinbarten Liefertour ausgeliefert. Ist ein Pro-
dukt und/oder eine Dienstleistung zum Zeitpunkt der
Bestellung nicht verfügbar, so erhält der Kunde eine
entsprechende Information. 
Bei Besorgungsartikeln ist mit zusätzlichen Lieferfris-
ten und Lieferkosten zu rechnen. Die zusätzlich anfal-
lenden Kosten gehen zu Lasten des Kunden. 

3.2 LIEFERUNG PER POST
Bei einer Lieferung per Post werden die Produkte, so-
weit verfügbar, innerhalb von zwei Arbeitstagen ver-
schickt. Galexis hält sich im Übrigen an die geltenden
gesetzlichen Regeln. 

3.3 LIEFERFRISTEN 
MEDIZINALTECHNISCHER PRODUKTE 

Bei der Lieferung medizinaltechnischer Produkte sind
nur schriftlich zugesicherte Termine verbindlich. Diese
Termine verlängern sich entsprechend:
_wenn der Kunde Angaben, die Galexis für die 

Ausführung benötigt, nicht rechtzeitig übermittelt
oder wenn der Kunde die Angaben nachträglich än-
dert;

_wenn der Kunde mit den von ihm auszuführenden 
Arbeiten im Rückstand oder mit der Erfüllung seiner
vertraglichen Pflichten im Verzug ist, insbesondere,
wenn er Zahlungsbedingungen nicht einhält;

_wenn Hindernisse auftreten, die ausserhalb der Ver-
antwortung von Galexis liegen wie Naturereignisse,
Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, Epidemien, Unfälle
und Krankheit, erhebliche Betriebsstörungen, Ar-
beitskonflikte, verspätete oder fehlerhafte Zuliefe-
rungen sowie behördliche Massnahmen.



3.4 TEILLIEFERUNGEN 
MEDIZINALTECHNISCHER PRODUKTE

Galexis kann Teillieferungen ausführen. Bei Verzöge-
rungen hat der Kunde Galexis eine angemessene Frist
zur nachträglichen Erfüllung zu gewähren. Wird die
Nachfrist nicht eingehalten und ist eine weitere Verzö-
gerung für den Kunden unzumutbar, darf er, sofern er
es innert drei Arbeitstagen seit Ablauf der Nachfrist
mitteilt, die Aufhebung des Vertrages erklären.

3.5 EIGENTUMSVORBEHALT
Die gelieferten Produkte bleiben bis zur vollständigen
Bezahlung im Eigentum von Galexis. Galexis ist be-
rechtigt, ihren Eigentumsvorbehalt beim zuständigen
Eigentumsvorbehaltsregister eintragen zu lassen. 

3.6 LIEFERSCHEIN
Der Kunde erhält mit jeder Lieferung einen Liefer-
schein von Produkten, welcher über die gelieferte
Ware, die Menge, den Preis sowie die Logistikkosten
(exkl. Lieferkosten) Auskunft gibt. 

3.7 LIEFERANNAHME
Der Kunde hat ausgelieferte Produkte und/oder
Dienstleistungen unmittelbar nach dem Erhalt auf ihre
Vollständigkeit und allfällige Mängel zu überprüfen.
Beanstandungen sind innert 5 Tagen nach Lieferung
schriftlich anzubringen. Andernfalls anerkennt der
Kunde, dass die Lieferung vertragsgemäss erfolgte
und Produkte und/oder Dienstleistungen sich in ein-
wandfreiem Zustand befunden haben. 

4 BEANSTANDUNGEN/ENTSORGUNG
4.1 BEANSTANDUNGEN, RETOUREN UND 

RÜCKKÄUFE
Werden durch das «Merkblatt für Beanstandungen, 
Retouren und Rückkäufe» (siehe www.galexis.com) ge-
regelt.

4.2 ENTSORGUNG VON KUNDENABFÄLLEN
Werden durch das «Merkblatt für die Entsorgung von
Kundenabfällen» (siehe www.galexis.com) geregelt.

5 BESTELL- UND PREISSYSTEM
5.1 BESTELLSYSTEM
Kunden können bei Galexis entweder telefonisch,

schriftlich (Brief, Fax), per Internet (www.galexis.com)
oder mittels elektronischen Bestellsystems (POS) be-
stellen. 

Galexis bestätigt jeweils die Bestellung des Kunden,
wobei keine Verpflichtung von Galexis besteht, Bestel-
lungen im Einzelfall anzunehmen. Mit dieser Bestäti-
gung wird die Bestellung rechtsgültig.

Für das elektronische Bestellsystem erhält der Kunde
von Galexis eine Identifikationsnummer und/oder ein
Passwort. Er verpflichtet sich, das Passwort unmittel-
bar nach Erhalt zu ändern. Bei Verlust kann der Kunde
beim Kundendienst von Galexis jederzeit ein neues
Passwort und/oder eine Identifikationsnummer anfor-
dern sowie den elektronischen Bestellweg sperren las-
sen.
Der Kunde teilt seine Identifikationsnummer und/oder
sein Passwort nur an solche Personen mit, die zur Be-
stellung berechtigt sind. Der Kunde haftet für jede
missbräuchliche Verwendung seiner Identifikations-
nummer und/oder seines Passwortes.

5.2 PREISBESTIMMUNG
Die Fakturierung erfolgt zu den im Zeitpunkt der Be-
stellung aktuellen Preisen. Der Kunde kann jederzeit
über Internet (www.galexis.com) die aktuellen Preise
abrufen oder bei Galexis anfragen. Publizierte Kata-
loge mit Produkten (Print, Internet etc.) dienen der In-
formation und stellen keine verbindlichen Offerten
dar. Sämtliche Preisangaben verstehen sich exklusive
Mehrwertsteuer und weiterer Abgaben.

5.3 LIEFERKOSTEN
Die Lieferkosten sind in den Produktpreisen nicht in-
begriffen und werden zusätzlich in Rechnung gestellt.

5.4 PREISÄNDERUNG
Galexis kann ihre Preise für Produkte, Logistik- und
Dienstleistungen jederzeit und ohne Vorankündigung
ändern.

6 RECHNUNGS- UND ZAHLUNGSSYSTEM
6.1 RECHNUNGSSTELLUNG
Galexis erstellt mindestens einmal pro Monat Rech-
nung für sämtliche gelieferten Produkte sowie die er-

http://www.galexis.com/Galexis/de/pdfLibrary/MerkblattRetouren.pdf
http://www.galexis.com/Galexis/de/pdfLibrary/MerkblattEntsorgung.pdf


brachten Logistik- und Dienstleistungen. 
Der Kunde kann innert 10 Tagen begründet Einwände
gegen die Rechnung erheben. Unterlässt er dies, gilt
die Rechnung als akzeptiert. Mit Beendigung des Ver-
trages werden alle ausstehenden und noch nicht be-
reits fälligen Beträge fällig. 

6.2 ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Die Rechnungsbeträge sind innerhalb der vorgegebe-
nen Zahlungsfristen zu bezahlen. Bei verspäteter Zah-
lung  wird ein marktüblicher Verzugszins in Rechnung
gestellt.

6.3 FOLGEN DES ZAHLUNGSVERZUGS 
Hat der Kunde bis zum Fälligkeitsdatum weder die
Rechnung bezahlt noch schriftlich und begründet Ein-
wände dagegen erhoben, kann Galexis die Erbringung
sämtlicher Leistungen ohne weitere Ankündigung un-
terbrechen, weitere Massnahmen zur Verhinderung
wachsenden Schadens treffen, Sicherheiten wie Bank-
garantien, Debitorenzessionen verlangen, Anträge des
Kunden ablehnen und/oder den Vertrag frist- und ent-
schädigungslos auflösen. 
Der Kunde trägt sämtliche Kosten, die Galexis durch
den Zahlungsverzug entstehen, wie namentlich Admi-
nistrativ- und Mahngebühren, Verzugszinse, Anwalts-
und Gerichtskosten. 

6.4 VERRECHNUNGSAUSSCHLUSS
Der Kunde kann Gegenforderungen mit Forderungen
von Galexis ohne deren schriftliche Zustimmung nicht
verrechnen.

7 HAFTUNG/
ÜBERGANG VON NUTZEN UND GEFAHREN

7.1 HAFTUNG
Galexis haftet nur für Schäden, die dem Kunden durch
vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten von 
Galexis entstanden sind. Jede weitere Haftung ist aus-
geschlossen.

7.2 ÜBERGANG VON NUTZEN UND GEFAHREN
Liefert Galexis die Produkte und/oder Dienstleistun-
gen durch den eigenen Lieferdienst oder durch ein ex-
ternes Transportunternehmen, so gehen Nutzen und
Gefahren mit der Übergabe auf den Kunden über. 

Erfolgt die Lieferung durch die Post, so gehen Nutzen
und Gefahr mit Übergabe an die Post auf den Kunden
über. 

7.3 NUTZEN UND GEFAHR BEI LIEFERUNG AUSSER-
HALB DER ÜBLICHEN GESCHÄFTSZEITEN

_Erfolgt die Lieferung ausserhalb der üblichen Ge-
schäftszeiten in Abwesenheit des Kunden, ist für den
Lieferungsort eine Abstellplatzvereinbarung abzu-
schliessen. 

_Der Abstellplatz muss vor Witterung geschützt, ab-
schliessbar und für Galexis jederzeit zugänglich sein. 

_Der Kunde verpflichtet sich dazu, Galexis die notwen-
digen Utensilien (z.B. Schlüssel) und die fachge-
rechte Zwischenlagerung (z.B. für Kühlprodukte) für
die vereinbarungsgemässe Lieferung zur Verfügung
zu stellen. Sind die genannten Bedingungen bezüg-
lich Abstellplatz nicht erfüllt, entfällt jegliche Haf-
tung von Galexis. 

_Der Kunde bestätigt, dass durch die Deponierung am
vereinbarten Abstellplatz der Gewahrsam und damit
auch Nutzen und Gefahren auf ihn übergehen.

8 GEWÄHRLEISTUNG 
BEI MEDIZINALTECHNISCHEN PRODUKTEN

Für medizinaltechnische Produkte gelten, soweit nicht
ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, die Ge-
währleistungsvorschriften des Herstellers. Während
der gewährten Garantiezeit werden Mängel, die der
gesetzlichen Gewährleistungspflicht unterliegen, kos-
tenlos nachgebessert. Ausgenommen von der Garan-
tie sind Schäden, die auf natürlichen Verschleiss, auf
unsachgemässen Gebrauch und auf mangelnde oder
falsche Pflege zurückzuführen sind.

9 DATENSCHUTZ
_Der Kunde willigt ein, dass Galexis im Zusammen-

hang mit der Geschäftstätigkeit Daten erhebt, spei-
chert und bearbeitet.

_Galexis gibt ohne Einwilligung des Kunden nicht 
anonymisierte Statistikdaten nur für die Abrechung
von Kundenkonditionen (Bonus/Rabatt- und Logis-
tikabrechnung) an Drittpersonen weiter.

10 GESUNDHEITSRECHTLICHE VORSCHRIFTEN
Bestimmte Produkte von Galexis dürfen nur an Kunden



geliefert werden, welche über eine entsprechende
Praxis- bzw. Betriebs-, Berufsausübungs- oder eine an-
dere behördliche Bewilligung verfügen. Die Abgabe-
kompetenzen und somit auch der Bezug von Produk-
ten sind über die nationalen und die kantonalen Vor-
schriften geregelt. Das Vorliegen der erforderlichen
Bewilligungen wird von Galexis bei Aufnahme der Ge-
schäftsbeziehungen geprüft oder bei der Behörde ein-
geholt. Der Kunde wird Galexis unverzüglich über
jeden Umstand informieren, welcher seine Praxis-
oder Betriebsbewilligung beeinträchtigt. 
Jeder Kunde ist selber dafür verantwortlich, dass er
die an ihn gestellten Voraussetzungen für die Abgabe
der von ihm bestellten Produkte erfüllt. Galexis über-
nimmt hierfür keine Haftung. 

11 SICHERHEITSTECHNISCHE KONTROLLE 
MEDIZINALTECHNISCHER PRODUKTE

Der Kunde trägt die alleinige Verantwortung für die im
Zusammenhang mit der Anwendung von medizinal-
technischen Produkten anfallenden Pflichten – ge-
mäss den einschlägigen Gesetzen und Verordnungen
(vgl. u.a. Instandhaltung, Meldung schwerwiegender
Vorkommnisse, die Wiederaufbereitung und Abände-
rung etc.). Ausgenommen bleiben jene Fälle, in wel-
chen Galexis sich vertraglich verpflichtet hat, die War-
tung und Instandhaltung vorzunehmen. 

12 ÄNDERUNGEN DER 
ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Galexis behält sich vor, die Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen jederzeit zu ändern. 

13 GERICHTSSTAND UND ANWENDBARES RECHT
Auf die Rechtsgeschäfte zwischen Galexis und ihren
Kunden ist ausschliesslich schweizerisches Recht an-
wendbar. 
Zuständig sind die ordentlichen Gerichte am Sitz von
Galexis.

Galexis AG

Januar 2010





MERKBLATT FÜR BEANSTANDUNGEN, RETOUREN UND RÜCKKÄUFE    
gültig ab 1.1.2009                                                                                                    


1. Definitionen 
Beanstandungen sind Meldungen über mangelhafte 
Lieferungen (zu wenig/zu viel/beschädigt/falsch erhalten 
etc.) welche sofort nach Auslieferung beim Kundendienst 
schriftlich oder mündlich angebracht werden. Der Kunden-
dienst vereinbart mit dem Kunden die von diesem bevor-
zugte Korrektur der mangelhaften Lieferung (Nachlieferung, 
Gutschrift, Retoure etc.).
Retouren sind Rücksendungen von Artikeln innerhalb von 
10 Tagen nach deren Auslieferung aufgrund von fehlerhaf-


ten Lieferungen oder bei irrtümlichen Bestellungen. Retou-
ren können auch ohne vorherige Beanstandung zurückge-
schickt werden und sind spesenfrei.
Unter Rückkäufen versteht Galexis die Rücknahme von 
Artikeln später als 10 Tage nach Auslieferung. Es liegt im 
Ermessen von Galexis, ein zum Rückkauf angebotenes Pro-
dukt zu akzeptieren oder zurückzuweisen. Bei Rückkäufen 
werden Bearbeitungskosten (Handlingspesen) in Rechnung 
gestellt.


2. Regeln / Ablauf (für Beanstandungen, Retouren und Rückkäufe)
2.1 Kennzeichnung
Zurückgesandte Produkte müssen mit der Absenderadresse 
gekennzeichnet sein. Rücksendungen von nicht identifizier-


baren Absendern oder ohne unterschriebene Begleitpapie-
re müssen, sofern der Absender nicht identifiziert werden 
kann, aus Sicherheitsgründen generell vernichtet werden.


2.3 Annahmebedingungen


Die Rücksendung der von Galexis gelieferten Produkte
_hat innerhalb von 10 Tagen seit Auslieferdatum zu erfol-
gen und
_muss vom Liefer-/Rüstschein der ursprünglichen Lie-
ferung begleitet sein. Alternativ kann ein Beleg aus 
dem Kunden-POS-System verwendet werden, sofern  
dieser dieselben Informationen beinhaltet wie die Galexis 
Belege.
Auf dem Retourenbeleg sind zwingend anzugeben: Zeilen-
nummer des retournierten Produktes, Menge, Rückgabe-
grund, Datum und Unterschrift. 
Mit seiner Unterschrift bestätigt der Kunde, dass er die 
retournierten Produkte fachgerecht zwischengelagert und 
nicht an Endverbraucher ausgehändigt hat und dass die  
Packungen originalverpackt und ungeöffnet sind.
Ist der Originalbeleg einer Lieferung nicht mehr auffindbar, 
kann eine Kopie beim Kundendienst angefordert werden.
Falls vor der Rücksendung mit Galexis eine bestimmte  
Abmachung über eine Retoure getroffen worden ist (Be- 
anstandung), soll die Beanstandungsnummer, welche von  
den Galexismitarbeitern bei der Entgegennahme der Be- 
anstandung genannt worden ist, angegeben werden. 
Retouren ohne Rüst-/Lieferschein werden als Rück-
käufe behandelt.


Zum Rückkauf angebotene Produkte müssen 
_von Galexis bezogen worden 
_in einwandfreiem Zustand (originalverpackt und ungeöff-
net) und
_von einem Rückkaufsbeleg (bzw. einem anerkannten, 
alternativen Beleg aus dem Kunden-POS-System) begleitet 
sein.
Auf dem Rückkaufsbeleg sind zwingend anzugeben: Absen-
der, MwSt-Nummer, Menge, Pharmacode, Artikelbezeich-
nung, Rückgabegrund, Datum und Unterschrift.
Mit seiner Unterschrift bestätigt der Kunde, dass er die zum 
Rückkauf angebotenen Produkte fachgerecht zwischenge-
lagert und nicht an Endverbraucher ausgehändigt hat und 
dass ihr Zustand einwandfrei ist. 


Es werden ausschliesslich von Galexis gelieferte Produk-
te zurückgekauft und es steht im Ermessen von Galexis, 
ob ein Rückkauf ausgeführt werden kann oder nicht.  
Voraussetzung ist, dass die Produkte originalverpackt 
und nicht geöffnet worden sind.


galexis, Ein Unternehmen der Galenica Gruppe


2.2 Mehrwertsteuer-Konformität 
Der Kunde hat die MwSt-Konformität seiner Adresse regel-
mässig zu überprüfen, d.h. die Adresse auf den Retourenfor-
mularen muss dem Handelsregisterauszug entsprechen. Da-


mit können u.a. Aufrechnungen durch die Steuerbehörden 
vermieden werden.
Auf dem Rückkaufsbeleg ist nebst der Adresse auch die 
MwSt-Nr. anzugeben.
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2.5 Sonderregelungen für bestimmte  
Produktegruppen


Betäubungsmittel
Bei der Rücksendung von Betäubungsmitteln muss dem 
Produkt neben dem Rüst-/Lieferschein eine Kopie der Be-
wegungsmeldung an Swissmedic beigefügt werden (grüner 
Durchschlag des dreiteiligen Swissmedic-Formulares «Mel-
dung von Betäubungsmittellieferungen» oder Ausdruck der 
elektronischen Bewegungsmeldung über www.abeko.swiss 
medic.ch).


Kühlprodukte
Kühlprodukte werden in Ausnahmefällen (z.B. bei Falschlie-
ferungen oder bei Therapieumstellung beim Bestimmungs-
Patienten) zurückgenommen. Voraussetzung für die Rück-
nahme ist die durchgängige Einhaltung der geforderten 
Lagerbedingungen (Kühlkette) beim Kunden.
Kühlretouren müssen beim Kunden- oder Retourendienst 
telefonisch angemeldet werden, damit die nötigen Vorkeh-
rungen für einen fachgerechten Rücktransport (Kühlboxen 
mit gefrorenen Kühlelementen) getroffen werden können. 
Wird die Retourenanfrage durch Galexis positiv beurteilt, 
erhält der Kunde einen Abholauftrag zugefaxt, welchen er 
dem Chauffeur zusammen mit der Ware und dem jeweiligen 
Begleitschein (Rüst-/Lieferschein) zu übergeben hat. Die 
Chauffeure sind angewiesen, Kühlretouren ohne Abholauf-
trag stehen zu lassen.


Beim Rückkauf von Betäubungsmitteln muss dem Produkt 
neben dem Rückkaufsbeleg eine Kopie der Bewegungs- 
meldung an Swissmedic beigefügt werden (grüner Durch-
schlag des dreiteiligen Swissmedic-Formulares «Meldung  
von Betäubungsmittellieferungen» oder Ausdruck der  
elektronischen Bewegungsmeldung über www.abeko.swiss 
medic.ch).


Rückkäufe von Kühlprodukten sind in der Regel nicht mög-
lich. In Härtefällen hat sich der Kunde an die Fachtechni-
sche Leitung der Galexis zu wenden.


2.4 Rückgabegründe


1 irrtümlich erhalten	  
Der Kunde hat einen nicht bestellten und nicht auf dem Lie-
ferschein aufgeführten Artikel erhalten.


3 beschädigt erhalten	  
Der Kunde hat einen Artikel erhalten, der aufgrund einer Be-
schädigung nicht mehr verkäuflich ist.


4 zu spät erhalten	  
Der Kunde hat einen Artikel nicht am nächstmöglichen Lie-
fertermin erhalten und hat für diesen keine Verwendung 
mehr.


5 verfallen erhalten	  
Der Kunde hat einen Artikel erhalten, dessen Restlebens-
dauer zu gering oder abgelaufen ist.


6 alte Packung erhalten
Die Verpackung, welche der Kunde erhalten hat, ist nicht 
mehr aktuell.


8 zu viel erhalten	
Der Kunde hat eine grössere Anzahl eines Artikels erhalten 
als auf dem Lieferschein aufgeführt ist.


12 falsch bestellt	  
Der Kunde hat einen Artikel irrtümlich bestellt.


7 Chargenrückruf	
Der Artikel wird vom Lieferanten offiziell zurückgerufen.


10 Verfalldatenartikel
Der Artikel ist abgelaufen, der Lieferant gewährt jedoch al-
lenfalls noch eine Rückvergütung.


14 Stock bereinigt	
Über diesen Rückkaufcode kann der Kunde Artikel, welche er 
aus seinem Sortiment entfernen möchte (Lagerbereinigung),  
Galexis zum Rückkauf anbieten. 
WICHTIG: Derartige Rücksendungen sind nur nach vorheri-
ger Rücksprache mit den Aussendienstmitarbeitenden mög-
lich.
	
16 ausser Handel	
Der Artikel ist ausser Handel, der Lieferant gewährt jedoch 
allenfalls noch eine Rückvergütung. 


17 Rücknahme gemäss 
Lieferantenvertreter
Mit diesem Code werden ausschliesslich Artikel akzeptiert, 
welchen zusätzlich zum Rückkaufsbeleg auch ein Beleg des 
Lieferanten-Vertreters beigefügt ist. Auf diesem hat der Lie-
ferant die vereinbarten Rücknahmebedingungen aufzufüh-
ren und zu unterzeichnen.
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2.8 Nicht retournierbare Produkte
Von einer Retoure bzw. einem Rückkauf ausgeschlossen 
sind*:
_Artikel, welche für einen Kunden speziell besorgt wurden 
(«Besorger»)
_Artikel, welche beim Lieferantenvertreter als Überwei-
sungsauftrag bestellt worden sind (z.B. Displays)
_Produkte, welche mit Etiketten (z.B. Preisetiketten) oder 
als Ärztemuster gekennzeichnet sind


_nicht mehr originalverpackte Ware
_sichtbar geöffnete Packungen
_Produkte, deren hygienische Unversehrtheit nicht zweifels-
frei nachgewiesen werden kann (dies betrifft insbesondere 
Nahrungsmittel, welche unbemerkt hätten geöffnet werden 
können)
_Produkte, die nicht mehr im Handel sind oder deren Prä-
sentation veraltet ist oder die aus Modegründen nicht mehr 
verkäuflich sind


* Kulanz
Geschieht eine Rücksendung (innerhalb von 10 Tagen nach Auslieferung) 
aufgrund eines Fehlers von Galexis (Lieferfehler, Qualitätsmangel), so 
werden auch Produkte der Kategorie «nicht retournierbar» zurückgenom-
men.


2.9 Rücknahme von Produkten gemäss 
Hersteller-/Lieferantenbedingungen
Sieht der Hersteller/Lieferant für bestimmte Produkte Rück-
nahmebedingungen vor, welche über die Vergütungsleistun-
gen der Galexis hinausgehen, so gelten diese. Betroffene 
Produkte sind mit dem ausgefüllten Rückkaufsbeleg unter 
Angabe des entsprechenden Rücksendegrundes an Galexis 
zu retournieren (Rückgabegrund 10 oder 16).


Falls der Kunde mit dem Vertreter des Lieferanten speziel-
le Rücknahmebedingungen vereinbart hat, ist die entspre-
chende Bestätigung der Rücksendung beizulegen (Rückga-
begrund 17).
Für Apparate und Einrichtungen (Medizintechnische Produk-
te) gelten ab dem 1. Tag die Gewährleistungsvorschriften 
des Herstellers/Lieferanten (siehe AGB Art.8)


2.10 Chargenrückrufe
Produkte mit Qualitätsmängeln, für welche ein Rückruf 
der Zulassungsinhaberin läuft, können in jedem Fall mit 
dem ausgefüllten Rückkaufsbeleg und der entsprechenden  
Begründung an Galexis retourniert werden (Rückgabegrund 
7).


Produktretouren, deren Charge unter einem Rückruf steht, 
werden automatisch als Rückruf behandelt, auch wenn  
diese unter einem anderen Rückgabegrund retourniert 
worden sind. Bei einem Rückruf werden dem Kunden keine 
Logistikleistungen für administrative Arbeiten in Rechnung 
gestellt.


2.6 Vergütung 


Retouren und Guthaben (Ansprüche) aus Beanstandungen 
werden auf der nächstfolgenden Monatsrechnung gutge-
schrieben. Die Gutschriften erfolgen jeweils zum Basispreis 
(abzüglich der gewährten Konditionen), welcher zum Kauf-
zeitpunkt gültig war. Die Zeilenkosten der ursprünglichen 
Bestellung werden anteilmässig (d.h. im Verhältnis zur re-
tournierten Stückzahl) rückvergütet. 
Keine Rückerstattung wird auf erbrachte Lieferleistungen 
(Lieferpauschalen) gewährt.


Gutschriften für akzeptierte Rückkäufe erfolgen auf der 
nächsten Monatsrechnung. Die Gutschriften erfolgen je-
weils zum Basispreis, welcher zum Zeitpunkt des  Rückkau-
fes gültig ist. Für die Bearbeitung von Rückkäufen werden 
Logistikleistungen in Rechnung gestellt (Handlingkosten).
Nicht angenommene Rücksendungen werden an die Kunden 
zurückgeschickt (vgl. Absatz 2.11). 


2.7 Ausbleiben einer Gutschrift 
Ausgebliebene Gutschriften für zurückgesandte Ware sind 


innerhalb von zwei Monatsrechnungen zu reklamieren, an-
sonsten verfällt jeglicher Anspruch auf Rückerstattung.


2.11 Entsorgung 
Für die Entsorgung von Kundenabfällen durch Galexis ist das 


«Merkblatt für die Entsorgung von Kundenabfällen» mass-
gebend. 


Das vorliegende Merkblatt ergänzt die jeweils gültigen all-
gemeinen Geschäftsbedingungen der Galexis AG. Diese  
gehen dem Merkblatt aber vor und können jederzeit ge-
ändert werden.


 Beanstandungen/Retouren	  Rückkäufe
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Die Entsorgung von gewissen Sonderabfällen (siehe Tabelle) wird Galexiskunden unter 
folgenden Bedingungen bis auf weiteres angeboten: 


a. Die Ware ist ausschliesslich im vorgegebenen Behältnis zu retournieren. 
b. Die Behältnisse sind über Galexis zu beziehen (Ausnahme: individuelle Plastiksäcke) 
c. Alle zurückgegebenen Behältnisse sind mit einer Absenderadresse zu versehen. 


Abfalltyp/ Bemerkung Gebinde- und Preisvorgabe Ph.code 
Altmedikamente (ohne Zytostatika) Galexis Entsorgungskarton für 


Medikamente (gebührenpflichtig) 
3303876 


Quecksilberabfälle (z.B. Thermo-
meterbruch) 


E SAFE Entsorgungsbox 2.0 l 
(gebührenpflichtig) 


3302948 


Insulinpen 


Serevent und Seretide Diskus 


Batterien 


Brita Filter 


 
individueller Plastiksack mit Vermerk 
„zur Entsorgung“ (gebührenfrei) 


 
--- 


Leere Bidons wie z.B. Vogt, Heidak, 
Held 


keine (gebührenfrei) --- 


Kantonale Sonderregelungen: 


Altmedikamente (nur Kanton Waadt) CRIDEC Medikamentenrücknahme 
Karton (gebührenpflichtig) 


2674837 


Spritzenabfälle (nur Kanton Waadt) SHARPSAFE Container 4L Kt. Waadt 
(gebührenfrei) 


3183372 


 


Alle weiteren Artikel werden nicht zurückgenommen und müssen über eine hierfür speziali-
sierte Entsorgungsfirma bzw. über eine öffentliche Sammelstelle entsorgt werden,  
wie z.B. 


_Zytostatika 
_radiologisches und septisches Material (Entwickler, Fixierer) 
_gebrauchte Spritzen (Ausnahme: kantonale Sonderregelungen gemäss Tabelle) 
_Chemikalien 
_Hausmüll, Verpackungsmaterial, Plastik, Karton, Blech 
_PET-Flaschen, Glas + Mehrwegflaschen; Spraydosen 
_zu entsorgende Betäubungsmittel (diese sind an die zuständige kantonale Behörde zu  
  senden) 


Bei Nichtbeachten dieser Bedingungen behält sich die Firma Galexis das Recht vor, 
entsprechende Ware zurückzuweisen. 
 


Brigitte Hollenstein 27.05.2008
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FALSCH       RICHTIG 
 


Quecksilberabfall (Thermometerbruch): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   FALSCH       RICHTIG 
 


Insulinpen, Inhalier-Diskus, Batterien, Brita Filter: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


FALSCH       RICHTIG 
 


Brigitte Hollenstein 27.05.2008









